
Ziel
Seit dem Inkrafttreten des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der
EU/EFTA und ihren Mitgliedstaaten (FZA) ist die Zahl von Ausländerinnen
und Ausländern, die für eine mehr oder weniger lange Zeit in der Schweiz
erwerbstätig sind, konstant angestiegen. Gerade in Zeiten des
Fachkräftemangels müssen sich Stellenverantwortliche von Unternehmen
und deren Berater in Rekrutierungsfragen immer mehr mit internationalen
Fragestellungen auseinandersetzen.

Zu diesen Fragen vermittelt der Kurs die unentbehrlichen
Mindestkenntnisse hinsichtlich der Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen,
internationaler Sozialversicherungskoordination und Quellensteuer
bezüglich EU-, EFTA- und Drittstaatsangehörigen sowie britischen
Staatsangehörigen, so dass sich die Teilnehmenden bei Fällen mit
Auslandbezug zu helfen wissen und Gefahren besser einschätzen können.
Diese Grundzüge werden anhand praktischer Fälle dargestellt.

 Wann brauchen meine Mitarbeitenden eine Arbeits- und wann eine
Aufenthaltsbewilligung? In welchem Land ist mein Grenzgänger hinsichtlich der
Sozialversicherungen beitragspflichtig, wenn er Homeoffice arbeiten darf? Und
was bedeuten die Quellensteuertarifcodes? Was ändert sich aufgrund des
Brexit? Und wie ging das nochmals mit der Stellenmeldepflicht?

Beschäftigung von ausländischen Mitarbeitenden:  
Wo liegen die Stolperfallen?

Ausländerrecht, Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht  
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Es werden die Grundzüge des internationalen Koordinationsrechts für die
Bereiche Ausländer-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht anhand von
vielen praktischen Fällen dargestellt, u.a.

Bin ich für meine neu zu rekrutierenden Mitarbeitenden
stellenmeldepflichtig?
Welche Bewilligungsarten existieren für EU-, EFTA- und
Drittstaatsangehörige sowie britische Staatangehörige?
Welches sind die Voraussetzungen für den Erhalt von Arbeits- und
Aufenthaltsbewilligungen?
Für wen gilt das Meldeverfahren?
Was gilt bei bloss gelegentlicher Tätigkeit in der Schweiz?
Welche Fristen sind zu beachten?
Was sind Sozialversicherungsabkommen und wie funktionieren sie?
Wann erfolgt eine Unterstellung unter die schweizerische
Sozialversicherung und wann kommt ein ausländisches System zum
Tragen?
Wie lauten die wichtigsten Faustregeln bei der Unterstellungsfrage im
Sozialversicherungsrecht?
Wie verhält es sich hinsichtlich Spezialfragen wie Entsandte, Grenzgänger
und Kinderzulagen?
Wann besteht eine Steuerpflicht in der Schweiz?
Welches sind die Arbeitgeber- und Arbeitnehmendenpflichten?
Wer ist nicht quellensteuerpflichtig?

Es werden detaillierte Kursunterlagen abgegeben. 
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Inhalt

Das Seminar kostet CHF 500.- für Mitarbeitende von Mitgliederfirmen von
Arbeitgeber Banken. Mitarbeitende von externen Firmen bezahlen CHF 850.
Im Preis inbegriffen sind alle Unterlagen sowie die Präsentation des
Seminars, die Verpflegung in den Pausen und die Mittagsverpflegung. 

Das Seminar wird nur vor Ort durchgeführt und nicht aufgenommen. Eine
Online-Teilnahme ist nicht möglich. 

Die Teilnehmer:innenzahl ist beschränkt. 

Anmeldung unter: www.arbeitgerber-banken.ch.

Kosten & Anmeldung


